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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1981

Norm

ABGB §918 Ia

ABGB §918 IIa

ABGB §922

Rechtssatz

Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, daß "Beanstandungen" innerhalb von 8 Tagen schriftlich erfolgen

müßten bezieht sich nur auf Sachmängel der Ware (arg. "Mängelrügen"), und erfaßt daher einen Erfüllungsmangel

infolge einer Falschlieferung nicht.
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